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Aufsichtsrecht: Chancen und  
Risiken der genossenschaftlichen 
Bankengruppe

Reiner Doluschitz / Annika Reifschneider

Die Erfüllung der neuen Vorgaben ge

mäß Basel III stellt alle Banken des drei

gliedrigen Bankensystems in Deutschland 

vor eine anspruchsvolle Aufgabe. Die 

neuen Regeln traten zu Beginn des Jah

res 2014 in den Mitgliedsländern der EU 

in Kraft, wobei die Vorgaben zum Teil 

erst bis zum Jahr 2019 vollumfänglich zu 

erfüllen sind. Übergeordnetes Ziel der 

Rahmenvereinbarung ist es, die Banken 

widerstandsfähiger zu machen, um so 

eine Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 

der Bank zu erreichen, beziehungsweise 

im schlimmsten Falle eine geregelte Ab

wicklung zu ermöglichen. 

Neben der Institutssicherung

Besonders letztgenannter Punkt führt bei 

den Genossenschaftsbanken zu einigem 

Diskussionsbedarf. Zum einen weisen die 

meisten genossenschaftlich organisierten 

Banken ohnehin hohe Eigenkapitalquo

ten auf, was auf ihre Governancestruktur 

zurückzuführen ist. Zum anderen wird im 

Bundesverband der Deutschen Volksban

ken und Raiffeisenbanken (BVR) dem 

Prinzip der Prävention große Bedeutung 

beigemessen. 

Die Sicherungseinrichtungen der Sparkas

sen sowie der Volksbanken und Raiffei

senbanken sind darauf ausgerichtet, die 

Liquidität und Solvenz der ihr angeschlos

senen Institute abzusichern. Somit werden 

die Einlagen der Gläubiger im Rahmen 

der Institutssicherung mittelbar geschützt, 

im Gegensatz zum direkten Schutz der 

Einlagen, welcher bei den Sicherungsein

richtungen der privaten Banken prakti

ziert wird (BVR 2015; (Büschgen 1998, Sei

te 384 f.).

Das Ziel der Institutssicherungen ist es, 

„die ihnen angeschlossenen Institute vor 

Insolvenz und Liquidation zu bewahren. 

Da dies, wie bereits angeführt, einen mit

telbaren Schutz der Einlagen der Kunden 

in voller Höhe nach sich zieht, hat die  

BaFin diese Sicherungseinrichtungen als 

Einlagensicherungssysteme im Sinne des 

Einlagensicherungsgesetzes anerkannt. 

(BaFin o.V.) Somit ist die Funktionsfähig

keit des Einlagensicherungssystems der 

Bankengruppen gesichert, was hinsicht

lich der Nullgewichtung von Intragrup

penforderungen und des Beteiligungsab

zuges von großer Bedeutung ist (Dönges/

Fischer/Hofmann 2015, Seite 6). 

Die Tatsache, dass bisher alle Probleme 

der genossenschaftlichen Primärbanken 

oder sonstiger der Sicherungseinrichtung 

angeschlossener Institute verbundintern, 

das heißt ohne die Hilfe Dritter oder gar 

des Staates, gelöst werden konnten, 

spricht eindeutig für die Qualität der Ein

richtung (Merz 2012; Monopolkommissi

on 2012/2013, Seite 581.) Auch Theresia 

Theurl verweist darauf, dass die Mitglieder 

der Genossenschaftlichen Bankengruppe, 

dank ihres „präventiven Schwerpunkts“ 

in Bezug auf die etablierte Institutssiche

rung, noch nie Insolvenz anmelden muss

ten (Theurl 2014a).

Forschungsfragen

Um die aufgezeigte Problemstellung fun

diert analysieren zu können, wurden fol

gende zwei Forschungsfragen formuliert: 

Erstens: Stellt der Wegfall ge nos sen schafts 

spezifischer Finanzierungsinstrumente im 

Zuge der Umsetzung von Basel III die  

Genossenschaftsbanken vor besondere 

Schwierigkeiten? Zweitens: Bietet das Ver

bundsystem der genossenschaftlichen Fi

nanzgruppe einen Vorteil für die Mit

gliedsbanken des Verbandes im Vergleich 

zu anderen Kreditinstituten?

Empirische Studie  

in BadenWürttemberg

Im Anschluss an die Literaturrecherche 

folgte die Primärforschung, zunächst in 

Form einer Expertenbefragung, die der 

Identifizierung von Zusammenhängen 

und der Theoriebildung diente (Ney 

2006, Seite 132). Darauf aufbauend wur

de die dieser Arbeit zugrunde liegende 

quantitative Erhebung in Form einer 

schriftlichen Befragung bei Vorständen 

von Genossenschaftsbanken durchge

führt. Die Auswahl der Probanden wurde 

bewusst auf den Personenkreis der ge

nossenschaftlichen Kreditinstitute einge

schränkt, da es das erklärte Ziel dieser 

empirischen Studie ist, die Einstellungen 

der Angehörigen dieses Bankensektors 

zu analysieren. Dies kann nur mittels An

sprechpartnern mit entsprechendem „In

siderwissen“ erfolgen. 

Die vorliegende Stichprobe bietet diesbe

züglich die ideale Möglichkeit, da fun

dierte genossenschafts sowie verbund

spezifische Kenntnisse vorausgesetzt wer

den können. Bei der Erhebung konnte 

auf die Unterstützung des BWGV zurück

gegriffen werden. Die Versendung des 

Links zur Befragung an alle 220 Mit

gliedsbanken des Verbandsgebietes Baden 

Württemberg übernahm der Prüfungs

verband. Die sehr zufriedenstellende 

Rücklaufquote von 58,64 Prozent ist ver
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mutlich auf das Interesse an dem hoch

aktuellen und für die Genossenschafts

banken noch nicht in allen Punkten  

zufriedenstellend geregelten Gesetzge

bungsprozess zurückzuführen. 

Geringer Handlungsdruck  

bei Kapitalquoten

Im Mittelpunkt der neuen Vorgaben ste

hen strengere Richtlinien in Bezug auf 

die Eigenkapitalvorgaben (Wengert/Schit

tenhelm 2013, Seite 101). Dieser Tatsache 

Beachtung schenkend, liegt ein besonde

res Augenmerk auf diesen Aspekten. Die 

Auswertung der ersten Forschungsfrage 

zeigt die aktuelle Situation in Bezug auf 

die Eigenkapitalausstattung der Volks

banken, die Einschätzung der befragen 

Experten hinsichtlich des zu erwartenden 

Kapitalbedarfs sowie mögliche Konse

quenzen vor dem Hintergrund der weg

fallenden Anerkennung spezieller Finan

zierungsinstrumente. Darüber hinaus wird 

das besondere Verbundsystem der Ge

nossenschaftsbanken analysiert. Betrach

tet wird eine Auswahl diverser Finanzie

rungsinstrumente, wobei der Fokus auf 

der besonderen Bedeutung der Einbin

dungen der Primärinstitute in einen Fi

nanzverbund liegt.

1. Die Erfüllung der neuen aufsichtsrecht

lichen Eigenkapitalquoten gemäß Ba

sel III durch die genossenschaftliche Ban

kengruppe: Zu Beginn der Befragung 

wurden die Probanden nach dem Hand

lungsbedarf für die Erfüllung der im Fol

genden aufgeführten Quoten gefragt: 

Common Equity Tier 1 (4,5 Prozent), Ad

ditional Tier 1 (1,5 Prozent), Tier 2 Capital 

(2 Prozent), Kapitalerhaltungspuffer (har

tes Kernkapital/2,5 Prozent), Leverage 

Ratio (3 Prozent) Die Erfüllung der Kern

kapitalquoten, sowohl der harten (Com

mon Equity Tier 1) als auch der zusätz

lichen Kernkapitalquote (Additional Tier 

1), stellen in keiner Weise ein Problem 

dar. Auch das Vorhalten des geforderten 

Ergänzungskapitals (Tier 2 Capital) ist für 

die Kreditgenossenschaften unproblema

tisch.

Anders stellt sich die Situation in Bezug 

auf die geforderten Kapitalpuffer – Kapi

talerhaltungspuffer sowie antizyklischen 

Puffer – dar. Gründe hierfür könnten 

zum einen die verbleibenden Unsicher

heiten hinsichtlich der definitiv vorzuhal

tenden Höhe der Kapitalpuffer sein. Zum 

anderen müssen auch diese beiden Kapi

talbestandteile aus hartem Kernkapital 

bestehen und erhöhen somit den insge

samt geforderten Anteil an Eigenkapital 

höchster Qualität. Allerdings liegen auch 

diese Werte deutlich im Bereich eines äu

ßerst geringen Handlungsdruckes.

Einhaltung der Leverage Ratio

Gleiches gilt für die Einhaltung der Lever

age Ratio. Dennoch wurde im Rahmen 

der vorab durchgeführten Expertenbe

fragungen deutlich, dass die Vorgaben 

von den Verantwortlichen des genossen

schaftlichen Bankensektors im Allgemei

nen skeptisch betrachtet werden. Es kris

tallisierte sich heraus, dass diese Grenze 

nur beim Bestehen einheitlicher Risiko

bewertungssysteme als sinnvolles Instru

ment angesehen wird, derzeit jedoch die 

Anwendung eines individuellen Bewer

tungsansatzes möglich ist. Außerdem 

wird die Verschuldungsquote als undiffe

renziertes Vergleichsmaß angesehen. Po

sitiv sehen einige Experten hingegen die 

Möglichkeit, dass diese ungewichtete 

Quote (im Gegensatz zur risikogewichte

ten Eigenkapitalquote) als stabilisieren

der Faktor im Bankensektor wirken 

könnte (Reifschneider 2014, Seite 179).

Vor dem Hintergrund der soeben be

leuchteten Möglichkeiten der Erhöhung 

des Eigenkapitals wurde die Frage nach 

den Schwierigkeiten gestellt, welche sich 

für die Kreditgenossenschaften, aufgrund 

der nach Basel III geänderten Anrech

nung diverser Finanzierungsinstrumente, 

ergeben könnten. Nach dem neuem Auf

sichtsrecht in Zukunft* nur noch unter 

verschärften Bedingungen oder grund

sätzlich nicht mehr als Eigenkapital klas

sifizierbar sind der Haftsummenzuschlag, 

nachrangige Verbindlichkeiten, Genuss

rechte, stille Reserven sowie Neubewer

tungsreserven.

Die Änderungen hinsichtlich der Anrech

nung, beziehungsweise im Falle der Neu

bewertungsreserven der vollkommene 

Wegfall, spielen für den Handlungsspiel

raum der befragten Genossenschaften 

nur eine geringe Rolle. Auch die Aner

kennung der stillen Beteiligungen sowie 

der Klasse der Drittrangmittel wird künf

tig wegfallen. Nur wenige der Primärins

titute verfügen über diese Vermögensein

lagen, daher betreffen diese Änderungen 

die Kreditgenossenschaften nur in sehr 

geringem Maße (Theurl 2014; Pollmann/

Schätzle 2012, Seite 21). Nur 1,4 Prozent 

Geschäftsführender Direktor,  
Forschungs stelle für Genossenschaftswesen, 
Universität Hohenheim, Hohenheim

Wissenschaftliche Mitarbeiterin,  
Forschungs stelle für Genossenschaftswesen, 
Universität Hohenheim, Fachgebietsleiterin 
Interessen vertretung, Baden-Württembergischer  
Genossenschaftsverband, Stuttgart

Dass die Umsetzung von Basel III in allen Banken-
gruppen zu jeweils unterschiedlichen Herausfor-
derungen führt, ist in den vergangenen Jahren an 
verschiedenen Aspekten verdeutlicht worden. Die 
Autoren stützen ihre Betrachtung zum Genossen-
schaftssektor auf eine umfassende empirische 
Studie unter den Genossenschaftsbanken in Ba-
den-Württemberg. Zwei exemplarische Schluss-
folgerungen: Auch wenn sich die Institute nur 
schwerlich damit abfinden können, neben dem 
gruppeneigenen – der Prävention dienenden – Si-
cherungssystem auch Beiträge in den Abwick-
lungsfonds leisten zu müssen, dürften die neuen 
geforderten Kapitalquoten keinen allzu großen 
Handlungsdruck bewirken und auch der Zugang 
zum Kapitalmarkt bleibt möglich. Basel III, so die 
generelle Botschaft, birgt für die Genossen-
schaftsbanken, wie auch für die Banken anderer 
Rechtsformen, in vielerlei Hinsicht erhebliches 
Konfliktpotenzial, stellt sie aber keinesfalls vor un-
lösbare Aufgaben. (Red.)

Prof. Dr. 
Reiner Doluschitz

Annika Reifschneider 
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der Befragten (je 0,7 Prozent der kleinen 

beziehungsweise der großen Institute 

wählten die Option „trifft vollkommen 

zu“ beziehungsweise „trifft eher zu“) se

hen im Wegfall der stillen Beteiligungen 

eine Schwierigkeit auf die Kreditgenos

senschaften zukommen, auch im Falle der 

Drittrangmittel sind es lediglich 5,1 Pro

zent. Einzig der Haftsummenzuschlag 

stellt eine Ausnahme dar. Der Wegfall der 

Anerkennung der Nachschusspflicht als 

Eigen kapital bereitet einem Großteil der 

Genossenschaften Probleme, diese Fest

stel lung lässt sich auch durch Beiträge in 

der aktuellen Fachliteratur belegen (Poll

mann/Schätzle 2012, Seite 22).

Möglichkeiten zur Stärkung  

der Eigenkapitalbasis

2. Die Umsetzung von Basel III auf natio

naler Ebene – Bedeutung für die Volks

banken und Raiffeisenbanken sowie die 

Rolle des Bundesverbandes: Welche Mög

lichkei ten stehen den Kreditge nos sen

schaf tlichen Instituten für eine Stärkung 

der Eigenkapitalbasis zur Verfügung? 

Der spezielle Finanzierungsmix (zum  

Beispiel Gewinn thesau rierung der Mit

gliedereinlagen) sowie die vorhandenen 

Regulierungsmöglichkeiten (zum Beispiel 

Kontrolle mittels der verbindlichen 

Pflichtprüfungen, Selbstverwaltungsprin

zip) der Genossenschaften sind in ihrer 

Rechtsform begründet. In der wissen

schaftlichen Fachliteratur werden biswei

len Zweifel dahingehend geäußert, die 

Governancestruktur der Genossenschaf

ten schaffe Probleme hinsichtlich der Ei

genkapitalfinanzierung (Pollmann 2011, 

Seite I). 

Dies konnte im Rahmen dieser Untersu

chung jedoch widerlegt werden. Die Ge

winnthesaurierung kristallisierte sich im 

Hinblick auf die Stärkung der Eigenkapi

talbasis als das Mittel der Wahl heraus, 

wobei die Angaben der großen Bankin

stitute auf einer Skala von 1 bis 4 mit ei

nem Mittelwert (MW) von 1,35 von den 

Antworten der kleinen Genossenschafts

banken (MW 1,21) nur geringfügig ab

weichen. Auch die Umwandlung von 

§ 340 f Reserven in Sonderposten nach 

§ 340 g HGB wird als praktikable Lösung 

(MW kleine Institute 1,84/MW große In  

s titute 1,96) angesehen. 

Die Deutsche Bundesbank erwähnt in ih

rem Monatsbericht, diese Umwandlung 

könne als „bilanzpolitisch motivierte 

Maßnahme ohne wirtschaftlichen Ergeb

niseffekt“ betrachtet werden (Deutsche 

Bundesbank 2012, Seite 27 f.). Beachtet 

werden muss, dass die Auflösung der stil

len Vorsorgereserven gemäß § 340 f HGB 

und die gleichzeitige Erfassung in den of

fenen Rücklagen gemäß § 340 g von den 

Befragten dahingehend kritisiert wird, 

dass somit de facto eine Einschränkung 

des Handlungsspielraums erfolgt. Den Kre

ditinstituten wird die Chance genommen, 

auf geringfügige Ergebnisschwankungen 

versteckt zu reagieren, um übermäßige 

Reaktionen der Anleger zu vermeiden. 

Dies ist vor allem im Hinblick auf den ge

wünschten Vertrauenserhalt von nicht zu 

unterschätzender Bedeutung. Eine Kür

zung der Risk Weighted Assets (RWA) ist 

keine präferierte Option. 

Zugang zum Kapitalmarkt –  

möglich, aber nicht einfach

Im Rahmen der bereits erwähnten quali

tativen Befragung wurde eine Kürzung 

der RWA mit der Begründung abgelehnt, 

dass die Philosophie der Genossenschaf

ten, die gute Beziehung zu den Mitglie

dern und den Kunden sowie die regiona

le Verwurzelung gegen diese Maßnahme 

sprechen. Die Möglichkeit, über die Ge

schäftsguthaben der Mitglieder das Ei

genkapital zu erhöhen, kann durch die 

Generierung neuer Mitglieder oder die 

Ausweitung der Mehrfachbeteiligungen 

erfolgen. Allerdings stellen Mitgliederein

lagen teures Kapital dar, da diese Form 

des Eigenkapitals, aufgrund seiner Haf

tungsfunktion, ein höheres Verlustrisiko 

trägt (Pollmann 2011, Seite 1) und Mit

gliedereinlagen zudem mit Dividenden

zahlungen berücksichtigt werden müs

sen. 

Die Aufnahme neuen Eigenkapitals wird 

von den an der Befragung teilnehmen

den Genossenschaftsbanken sehr zurück

haltend bewertet (MW kleine Insti

tute 3,26/MW große Institute 3,12). Der 

Zugang zum Kapitalmarkt ist für Genos

senschaftsbanken grundsätzlich möglich, 

aber nicht ganz einfach umsetzbar, was 

im Folgenden genauer betrachtet wird.

Die stillen Beteiligungen erwiesen sich, 

wie nach den Recherchen bereits erwar

tet, als nur marginal genutzte Option im 

Hinblick auf den Zugang zum Kapital

markt. Sie stellen für Genossenschaften 

vor allem aufgrund dessen ein eher unty

pisches Finanzierungsinstrument dar, da 

diese Art der finanziellen Partizipation 

grundlegenden genossenschaftlichen Prin

zipien, wie dem Förder und dem Identi

tätsprinzip, gänzlich die Bedeutung ent

zieht beziehungsweise die Möglichkeit 

zur Entfaltung nimmt. Auch über die Auf

nahme von Fremdkapital wird nur in ge

ringem Maße am Kapitalmarktgeschehen 

partizipiert. 

Genussrechte als 

Finanzierungsmöglichkeit

Die Emission von Genussrechten und 

nachrangigen Verbindlichkeiten stellt 

derzeit eine „neutral“ bewertete Finan

zierungsmöglichkeit für die mittel und 

langfristige Kapitalbeschaffung dar. Bei 

der Emission entsprechend ausgestalteter 

Wertpapiere muss berücksichtigt werden, 

dass dies zwar zur Stärkung der Eigenka

pitalbasis – jedoch nur im Hinblick auf 

das Ergänzungskapital – beiträgt, wel

ches zukünftig nur noch bis zu zwei Pro

zent auf das Eigenkapital anrechenbar ist 

(Reifschneider 2014, Seite 180). Genuss

rechte und Nachrangdarlehen zählen zum 

MezzanineKapital. Es ist damit zu rech

nen, dass bestehende Verträge ange

passt, beziehungsweise zukünftige Ver

träge entsprechend ausgestaltet werden, 

dass sie den neuen Qualitätsanforderun

gen entsprechen. Im Zuge dessen ist mit 

einem vermehrten Einsatz diese Instru

mente zu rechnen (Pollmann 2013, Seite 

126). Die eindeutig präferierte Methode 

im Hinblick auf die Beschaffung von Kapi

tal über den Finanzmarkt ist der Zugang 

über die DZ Bank AG. Das Spitzeninstitut 

der genossenschaftlichen Finanzgruppe 

gehört größtenteils den angeschlossenen 

über 900 Volksbanken und Raiffeisen

banken in Deutschland. 
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- 1 Zeile

Eine der Besonderheiten, welche die Insti

tute des genossenschaftlichen Finanzver

bundes auszeichnen, ist der starke Fokus 

auf die Institutssicherung. Ein Eingreifen 

erfolgt bereits, wenn eines der einbezo

genen Kreditinstitute in wirtschaftliche 

Schwierigkeiten gerät, auch wenn ein tat

sächlicher Verlust der Einlagen nicht ab

sehbar ist. „Diese Handhabung gewähr

leistet einen wirksamen Insolvenzschutz 

der einbezogenen Institute und somit 

eine vollständige Sicherheit der Kunden

einlagen.“ (BVR 2015). Da raus lässt sich 

ableiten, dass ein Zusammenhang zwi

schen der Einlagensicherung und der Ban

kenabwicklung besteht. Dennoch müs sen 

aller Voraussicht nach alle Banken Beiträ

ge für den Abwicklungsfonds leisten, das 

heißt, sie müssen an der Befüllung parti

zipieren, obwohl sie später vermutlich 

keinen Nutzen davontragen werden. 

Anders sieht es in Bezug auf Entlastun

gen aus, die den Genossenschaftsbanken 

durch den Nichtabzug der Verbundbetei

ligungen entstehen. Die Beteiligten der Be

fragung bewerten diese Regelungen vor 

dem Hintergrund der Besonderheiten der 

genossenschaftlichen Verbundstruktur als 

sehr positiv. Der BdB hingegen kritisiert 

die Entscheidung der Monopolkommis

sion, welche „die Nutzung regulatori

scher Vorteile verbundener Unternehmen 

(zum Beispiel Nullgewichtung von Intra

gruppenforderungen) bei gleichzeitigem 

Erhalt der Vorteile aus der dezentralen 

Struktur (zum Beispiel Vermeidung kon

solidierter Beaufsichtigung und Konzern

bilanzierung) für unbedenklich [hält],  

solange die Verbundzusammenarbeit Ef

fizienzen im öffentlichen beziehungswei

se im Verbraucherinteresse generiert“ 

(Bankenverband 2014, Seite 10 f.).

Besonderheiten genossenschaftlicher 

Kreditinstitute in der Krise

Um der Frage nachzugehen, welche Be

sonderheiten die genossenschaftlichen 

Kreditinstitute in der Krise ausgezeichnet 

haben, wurde zum einen eine geschlosse

ne Frage (Gründe für die besondere Kri

senfestigkeit der Genossenschaftsbanken) 

sowie eine offene Frage im Fragebo  

gen („Welche genossenschaftsspezifischen 

Merk  male zeichnen Ihr Institut aus?“) auf

geführt. In der geschlossenen Frage nach 

den Besonderheiten der Kreditinstitute 

des Genossenschaftssektors waren fol

gende für die Genossenschaftsbanken 

charakteristischen Merkmale als Antwort

möglichkeiten vorgegeben:

– geringe Kapitalmarktpartizipation,

– keine riskanten Investments,

–  starke Kundenbindung, da Kunden 

zum Teil Mitglieder sind,

–  Absicherung der Einlagen durch die 

Sicherungseinrichtung der genossen

schaftlichen Finanzgruppe,

– genossenschaftliche Werte, 

– Sonstiges.

Die höchste Zustimmung erfuhren die 

Kundenbindung mit 46,53 Prozent sowie 

die genossenschaftlichen Werte mit 

36,36 Prozent an positiven Stimmen. In 

der Kategorie „Sonstiges“ bot sich die 

Möglichkeit, eigene Angaben zu ma

chen, was allerdings nur 5,9 Prozent der 

Befragten in Anspruch nahmen. Dies 

könnte ein Indikator dafür sein, dass sich 

die Vorstände der Genossenschaftsban

ken mit den Gründen ihrer komfortablen 

Situation und dem dahinterstehenden 

Geschäftsmodell noch nicht intensiv ge

nug auseinandergesetzt haben. Die Tat

sache, dass diese Kreditinstitute während 

der Finanzmarkt und Wirtschaftskrise im 

Vergleich mit den Instituten der anderen 

Säulen des deutschen Bankensystems tat

sächlich die größte Sicherheit boten, lässt 

sich jedoch deutlich belegen. 

Die Genossenschaftsbanken schafften es 

nicht nur ohne jegliche Staatshilfe, allei

ne aus der Krise (BlomeDrees 2012, Seite 

368), sowohl der Umfang ihrer Einlagen 

als auch ihrer ausgegebenen Kredite 

nahmen zu (Stappel 2010, Seite 22). Als 

Gründe hierfür werden in der Literatur 

unter anderem die praktizierte Trans

parenz und Nachvollziehbarkeit der  

Geschäftspraktiken, die langfristige Mit

gliederorientierung, das risikobewusste 

Management in Verbindung mit einem 

vergleichsweise geringen Gewinnan

spruch sowie die regionale Ausrichtung 

und die starke Kundenbindung genannt 

(BlomeDrees 2012, Seite 366, 371; o.V. 

2011; Götzl 2010). 

Basel III: viel Angriffsfläche  

für inhaltliche Kritik

Die starke Verankerung vor Ort wurde 

auch im Rahmen der offenen Frage von 

einigen der teilnehmenden Vorstände ge

nannt. Erwähnt wurden in diesem Zusam

menhang die regionale Präsenz, die gute 

Kenntnis der regionalen Verhältnisse so

wie die Einbindung in die lokale Politik 

und Wirtschaft. Weitere charakteristische 

Eigenschaften, welche nach Ansicht der 

Experten die Kreditinstitute auszeichnen 

und zum Teil sogar als Alleinstellungs

merkmale der Genossenschaften angese

hen werden können, sind das soziale  

Engagement sowie die Beachtung genos

senschaftlicher Werte und Prinzipien, 

insbesondere der Förderauftrag und das 

Mitbestimmungsrecht der Mitglieder. 

Hervorgehoben wurden auch die Glaub

würdigkeit beim Kunden und die Einbin

dung in den Finanzverbund, sowohl in 

Form der Partizipation an der Sicherungs

einrichtung des BVR als auch in Bezug auf 

die Kooperationen mit der DZ Bank AG.

Die Frage, ob Basel III eine Herausforde

rung für die Kreditgenossenschaften in 

BadenWürttemberg darstelle, wurde ge

trennt für die großen sowie die kleinen 

Kreditgenossenschaften analysiert. Es wur

de erwartet, dass die kleinen Genossen

schaftsbanken erheblich mehr Schwierig

keiten hinsichtlich der Erfüllung der  

neuen aufsichtsrechtlichen Bestimmun

gen auf sich zukommen sehen. Die Aus

wertung mittels eines MantelHaens

zelTests ergab jedoch, dass de facto kein 

signifikanter Unterschied feststellbar ist. 

Dies gilt jedoch nur für die technische 

Realisation der Vorgaben, ansonsten lie

fern die neuen Regelungen viel Angriffs

fläche für inhaltliche Kritik. 

Die Genossenschaftsbanken haben, im 

Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit 

anderer Kreditinstitute, die Finanzmarkt 

und Wirtschaftskrise erwiesenermaßen 
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nicht nur gut überstanden, sie konnten 

sogar Zugewinne an Einlagen sowie an 

ausgegebenen Krediten verzeichnen (Blo

meDrees 2012, Seite 371). Dies hat meh

rere Ursachen, unter anderem können 

der hohe Stellenwert der genossenschaft

lichen Prinzipien, die Konzentration auf 

die Etablierung langjähriger Geschäfts

beziehungen mit Privatkunden und KMU 

sowie die daraus resultierenden Kunden

einlagen und letztlich die Absicherung 

dieser Einlagen im Rahmen der Instituts

sicherung des BVR (Schätzle 2014, Sei

te 17 f.) als Gründe identifiziert werden. 

Die soeben erwähnten Merkmale sind 

nicht nur maßgeblich hinsichtlich des be

stehenden Vertrauens der Mitglieder und 

Kunden in ihre Genossenschaftsbanken, 

zudem zeichnen sie verantwortlich für 

die seit jeher existierende gute Ausstat

tung der genossenschaftlichen Primär

banken mit Eigenkapital höchster Quali

tät. Die Grundvoraussetzungen zur Be

wältigung der neuen Vorgaben sind 

somit gegeben. 

Herausforderungen von Basel III  

in der Praxis

Dennoch, so war der Fachpresse in den 

letzten Monaten zu entnehmen, werden 

auch die Genossenschaften hinsichtlich 

der vollständigen Erfüllung aller gesetzli

chen Neuregelungen vor einige Schwie

rigkeiten gestellt. Im Rahmen der Analyse 

der Befragungsergebnisse sollten diese An

nahmen differenziert betrachtet werden. 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst 

die Auswirkungen einzelner Quotenvor

gaben und die Reaktionsmöglichkeiten 

der Primärbanken (Forschungsfrage 1) zu

sammengefasst und bewertet, um daran 

anschließend die Sicherungseinrichtung 

des BVR, deren selbstgesetztes Ziel nicht 

nur die Einlagensicherung, sondern der 

Institutsschutz aller ihr angeschlossenen 

Unternehmen ist (Forschungsfragen 2), 

einer kritischen Betrachtung unterzogen.

Möglichkeiten und Grenzen für die ge-

nossenschaftliche Bankengruppe in Be-

zug auf die neuen Eigenkapitalvorschrif-

ten gemäß Basel III: Deutlich wurde, dass 

die Erfüllung der Eigenkapitalquoten, 

der Kapitalpuffer sowie der Verschul

dungsquote im Allgemeinen kein großes 

Problem darstellt. Im Hinblick auf die Er

füllung der Eigenkapitalbestandteile ist 

zu beachten, dass einigen Finanzierungs

instrumenten, wie dem Haftsummen

zuschlag, den Genussrechten und den 

stillen Reserven, die Anerkennung entzo

gen wird. Dies hat überwiegend keine 

schwerwiegenden Konsequenzen für die 

Genossenschaftsbanken. Der Wegfall des 

genossenschaftsspezifischen Haftsummen

zuschlags wird jedoch von mehreren Be

troffenen des Genossenschaftssektors als 

Verlust angesehen, der besonders des

halb maßgeblich ist, da er teilweise als 

Konsequenz des in Brüssel nicht ausrei

chend vorhandenen Wissens über die 

rechtlichen und prinzipienorientierten 

Strukturen des Genossenschaftswesens 

angesehen wird.

Ein weiteres Beispiel in diesem Kontext ist 

der Beschluss über die nun nicht mehr an

erkennungsfähigen stillen Vorsorgereser

ven nach § 340 f HGB. Diesen Aspekt be

treffend sind die Genossenschaftsbanken 

mit ihrer Kritik nicht alleine, auch die 

Sparkassen bedauern diese Entscheidung. 

Auch wenn die Bundesbank die Ansicht 

vertritt, es handele sich dabei hauptsäch

lich um einen bilanzpolitischen Zweck 

ohne wirtschaftliche Folgen, so haben so

wohl die Genossenschaftsbanken als auch 

die Sparkassen diesbezüglich einige Be

denken (Institut für den öffentlichen Sek

tor o. J.). Die Befürchtungen beziehen 

sich dabei vor allem auf den nun nicht 

mehr vorhandenen Handlungsspielraum 

in Bezug auf die Möglichkeit, geringfügi

ge Schieflagen intern lösen zu können, 

ohne die Öffentlichkeit davon in Kennt

nis zu setzen. Dies hat den einfachen und 

doch nicht zu unterschätzenden Vorteil 

eines Vertrauenserhalts, der gerade in 

den Genossenschaftsbanken nicht nur ei

nen „kosmetischen“ Effekt darstellt, son

dern ergänzend ursächlich für die gute 

wirtschaftliche Situation der Institute ist. 

Wegfall der Genussrechte  

kein besonderes Problem

Der Wegfall der Genussrechte, die auf

grund ihrer individuellen Ausgestaltung 

die Anforderungen nicht mehr erfüllen, 

stellt kein besonderes Problem dar. Zu

dem bieten die sogenannten CoCoBonds 

(Contingent Convertible Bonds) diesbe

züglich eine Ausweichmöglichkeit. Diese 

Pflichtwandelanleihen werden im laufen

den Geschäftsbetrieb dem Fremdkapital 

zugeordnet, bieten jedoch den einmali

gen Vorzug im Falle einer Unterschrei

tung einer kritischen Eigenkapitalquote 

automatisch in eine Eigenkapitalposition 

umgewandelt werden zu können (Ru

dolph 2010, Seite 1153).

Die zu Beginn aufgestellte Forschungsfra

ge, ob der Wegfall genossenschaftsspe

zifischer Finanzierungsinstrumente die  

Genossenschaftsbanken vor besondere 

Schwierigkeiten stellt, kann auf Grundla

ge der vorliegenden Ergebnisse auf Pro

bleme in Verbindung mit der verlorenen 

Anerkennung des Haftsummenzuschlags 

eingegrenzt werden. Zudem lässt sich die 

begründete Vermutung aufstellen, dass 

hin sichtlich der Partizipation am Kapital

markt – neben dem Zugang zum Kapital

markt über die DZ Bank AG – die Nutzung 

von speziell ausgestalteten Genussrech

ten an Bedeutung gewinnen wird.

Vorteile der genossenschaftlichen Primär-

institute durch die Mitgliedschaft im Fi-

nanz  verbund des BVR: Wie bereits er

wähnt, prägen auch heute noch viele 

Prinzipien und Werte die Organisation 

der modernen Genossenschaften (unter 

anderem Hill/Doluschitz 2014, Seite 24 f.). 

In dieser Hinsicht bilden die genossen

schaftlichen Kreditinstitute keine Ausnah

me. Als besondere Merkmale der heuti

gen Genossenschaftsbanken kristallisierten 

sich im Rahmen der empirischen Erhebung 

die gelebte Regionalität, die Kunden 

und Mitgliederbindung ebenso wie die 

Glaubwürdigkeit sowie die Einbindung in 

den Finanzverbund heraus. Der letztge

nannte Punkt kann durch die Analyse der 

Ergebnisse dahingehend präzisiert wer

den, dass allen voran zwei Eigenschaften 

dieser Kooperation besonders geschätzt 

werden. Dazu zählt zum einen die darauf 

zurückzuführende Möglichkeit einer akti

ven Partizipation am Kapitalmarkt über 

die DZ Bank AG. Zum anderen wurde die 

Existenz der verbundeigenen Institutssi

cherung positiv hervorgehoben.
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Die Wertschätzung der Mitgliedschaft in 

dieser Sicherungseinrichtung des BVR be

tont die Bedeutung der Prävention als 

ein weiteres wichtiges genossenschaftli

ches Prinzip. 

Besondere Wertschätzung  

der Prävention

Bei Genossenschaftsbanken besteht so

mit faktisch ein Zusammenhang zwischen 

der Einlagensicherung und der Banken

abwicklung, dennoch müssen sich vor

aussichtlich alle Banken an den geplan

ten Abwicklungsmechanismen und an 

der Befüllung des Abwicklungsfonds be

teiligen. Da sie vermutlich niemals einen 

Nutzen daraus ziehen werden, stellt dies 

für die genossenschaftliche Bankengrup

pe einen nachteiligen Eingriff dar. Führt 

man sich diese Fakten vor Augen, ist 

nachvollziehbar warum die Befragten 

dieser Studie den endgültigen Beschluss 

der Finanzaufsicht BaFin über den Nicht

abzug der Verbundbeteiligungen (Reu

ters 2014) als angemessene Reaktion der 

Gesetzgeber begrüßen. 

Somit wird zumindest in diesem Punkt 

dem vorliegenden strukturellen Unter

schied zwischen den verschiedenen Bank

instituten des DreiSäulenSystems Rech

nung getragen. Auch das Gutachten der 

Monopolkommission ist in diesem Punkt 

positiv ausgefallen, was nicht nur Zustim

mung findet. Dem Bankenverband miss

fällt das von ihr als „regulatorisches 

CherryPicking“ verstandene Verhalten 

der Verbundunternehmen. 

Im Gegensatz zu den derzeit noch disku

tierten Regelungen hinsichtlich der Ein

stufung der Verbundeinlagen als hochli

quide Aktiva werden die unter Basel II 

gültigen Erleichterungen bei der Kre

ditvergabe an KMU beibehalten. Dies 

kommt nicht nur direkt dem im Rahmen 

dieser Arbeit aufgezeigten Geschäftsmo

dell der Genossenschaftsbanken zugute, 

auch die Wirtschaft profitiert davon. Ha

ben doch die Kreditgenossenschaften 

wie auch die Sparkassen durch ihren Fo

kus auf die Vergabe von Krediten an den 

Mittelstand nachweislich zur Stabilität 

des Finanzmarktes beigetragen und so 

einer Kreditverknappung positiv entge

gengewirkt (Stappel 2010a, Seite 20 bis 

23; Gschrey, 2013, Seite 50). Dies ist vor 

allem vor dem Hintergrund der Ergebnis

se der Auswirkungsstudie von Berg und 

Uzik zu begrüßen. Laut der von ihnen 

durchgeführten Untersuchung „wirkt 

sich die pauschale Erhöhung der Eigenka

pitalquoten, die Banken für eingegange

ne Risiken vorhalten müssen, nach den 

aktuellen Vorschlägen des Basler Komi

tees und der EUKommission (Basel III/

CRD IV) vor allem bei der Kreditvergabe 

an kleine und mittlere Unternehmen 

aus“ (Berg/Uzik, 2011, Seite 26), einem 

klassischen Betätigungsfeld der Genos

senschaftsbanken. 

Ein weiterhin zeitgemäßes 

Geschäftsmodell

Im Hinblick auf die Tatsache, dass die  

Genossenschaftsbanken im Laufe der ver

gangenen Krisenjahre stets Stabilität vor

zuweisen hatten, lässt sich die Überzeu

gung äußern, dass das genossenschaftliche 

Geschäftsmodell erwiesenermaßen auch 

heute noch zeitgemäß ist und demzufol

ge das Entgegenwirken einer Schlechter

stellung dieser Bankengruppe im Zuge 

des neuen Aufsichtsrechtes in jedem Falle 

Ein umfassendes Literaturverzeichnis zu  
diesem Beitrag können Sie auf unserer  
Homepage unter Eingabe des Titels und/oder 
des Autorennamens abrufen.

www.kreditwesen.de

gerechtfertigt erscheint. Basel III birgt für 

die Genossenschaftsbanken, wie auch für 

die Banken anderer Rechtsformen, in vie

lerlei Hinsicht erhebliches Konfliktpoten

zial, stellt sie aber keinesfalls vor unlös

bare Aufgaben.

Das Verbundsystem der im BVR zusam

mengeschlossenen Institute, mit seiner 

Sicherungseinrichtung als tragendem Be

standteil, hat demzufolge zur Krisenresis

tenz der Genossenschaftsbanken beige

tragen, sodass begründet davon auszu

gehen ist, dass der genossenschaftliche 

Finanzverbund erhebliche Vorteile für 

die Primärbanken bietet und somit die 

Genossenschaftsbanken auch in Zukunft 

einen tragenden Bestandteil der Drei  

SäulenStruktur des Deutschen Banken

systems bilden werden.

* Für bestimmten bereits existierenden Regelungen 
der Verordnung wird das sogenannte „Grand
fathering“ eingeräumt, das heißt die endgültige Er
füllung der Vorgaben muss erst nach einer Über
gangsfrist erfolgen.

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand!
Ihre Kreditwesen-Redaktion informiert nun auch täglich  

in der Rubrik „Tagesmeldungen“. 

Folgen Sie uns auf

oder besuchen Sie uns unter

www.kreditwesen.de/tagesmeldungen
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